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Amtliche Bekanntmachungen 
 
 
Allgemeinverfügung Nr. 1 
Anordnung der Aufstallung von Geflügel zum Schutz gegen die  
Geflügelpest  
 
Zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der Geflügelpest durch Wildvögel ordne ich Fol-
gendes an: 
 
Sämtliches im Bereich der kreisfreien Stadt Wolfsburg gehaltenes Geflügel (Hühner, Truthühner, Perlhüh-
ner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse) ist ab sofort ausschließlich 
 
1. in geschlossenen Ställen oder  
2. unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge  
gesicherten dichten Abdeckung bestehen und mit einer gegen das Eindringen von Wild-vögeln gesicher-
ten Seitenbegrenzung versehen sein muss (Schutzvorrichtung), 
 
zu halten. 
 
Folgende Haltungen oder Örtlichkeiten sind von der Aufstallungspflicht ausgenommen: Alle Geflügelhal-
tungen mit einer Gesamtanzahl von weniger als 50 Stück Geflügel. 
 
Für die angeführten Haltungen dürfen Netze oder Gitter zur Vermeidung des Kontaktes zu Wild-vögeln 
genutzt werden, wenn sie als Abdeckung nach oben eine Maschenweite von nicht mehr als 25 mm auf-
weisen!  
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Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahme ordne ich im öffentlichen Interesse an. 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und gilt so lange, bis sie aufge-
hoben wird. 
 
Begründung: 
 
Diese Verfügung basiert auf Artikel 70 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 
2016/429 sowie § 13 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung und einer Risikobewertung nach Maßgabe des § 13 
Abs. 2 Geflügelpest-Verordnung sowie auf § 13 Abs. 4 Geflügelpest-Verordnung. 
 
Gemäß Artikel 70 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 2016/429 ergreift 
die zuständige Behörde bei Verdacht des Auftretens von u. a. hoch pathogener aviärer Influenza (Geflü-
gelpest- AI) bei Wildvögeln die erforderlichen Seuchenpräventions- und -bekämpfungsmaßnehmen, um 
eine Ausbreitung des Virus auf gehaltene Vögel und Geflügel zu verhindern. 
Als eine Seuchenpräventionsmaßnahme ist gemäß Art. 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 2016/429 die 
Isolierung von gehaltenen Tieren der für die Geflügelpest empfänglichen Arten anzuordnen, wenn 
dadurch der Kontakt zwischen Wildvögeln und gehaltenen Vögeln und Geflügel und damit eine Ausbrei-
tung in den Haustierbestand vermieden wird. 
 
Als einzig wirksame „Isolierungsmaßnahme“ im Sinne des. Art. 55 Abs. 1 d der Verordnung (EU) 
2016/429 ist die Anordnung der Aufstallung von gehaltenen Vögeln und Geflügel gemäß § 13 Abs. 1 S. 1 
der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) anzusehen. § 13 Abs. 1. 
S. 1 Geflügelpestverordnung konkretisiert dahingehend die Seuchenpräventionsmaßnahme „Isolierung“ 
mit dem Ziel, Kontakt von Wildvögeln zu gehaltenen Vögeln und Geflügel zu verhindern.  
  
Grundlage zur Anordnung der Aufstallung gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 Geflügelpestverordnung ist die Durch-
führung einer Risikobeurteilung, in der u. a. die örtlichen Gegebenheiten, das sonstige Vorkommen oder 
Verhalten von Wildvögeln, die Geflügeldichte, der Verdacht oder Ausbruch auf Geflügelpest im eigenen 
oder angrenzenden Kreis, weitere Tatsachen zur Abschätzung der Gefährdungslage sowie die Risikobe-
wertung des Friedrich-Loeffler-Instituts berücksichtigt werden sollen.  
 
Die gegenwärtige Risikobewertung des Friedrich-Loeffler-Instituts stuft die Bedrohung durch das hochpa-
thogene Virus der Aviären Influenza als hoch ein. 
Der Risikobewertung der kreisfreien Stadt Wolfsburg wurde zugrunde gelegt, dass diese Wildvogeldurch-
zugsgebiet für wildlebende Watt- und Wasservögel ist und in der kreisfreien Stadt Wolfsburg mehrere 
Flüsse und Feuchtgebiete vorhanden sind. Es gibt mehrere Hundert Geflügelhalter im Stadtgebiet, von 
denen mehrere Halter zwischen 50 und 900 Stück Geflügel besitzen. Zwar wurde im Stadtgebiet Wolfs-
burg noch kein Tier positiv beprobt, jedoch hat es bei Wild-vögeln in den Nachbarkreisen Gifhorn, Helm-
stedt, Peine und Bördekreis mehrere bestätigte Fälle bei Wildvögeln gegeben. 
 
Bei der hochpathogenen Aviären Influenza handelt es sich um eine hochansteckende, anzeigepflichtige 
Viruserkrankung beim Geflügel, deren Ausbruch immense wirtschaftliche Folgen für alle Geflügelhalter, 
Schlachtstätten und verarbeitende Industrien haben kann.  
 
Infektionen des Menschen mit diesen H5 N1 - Viren wurden bislang nicht bekannt; dennoch kann eine 
Empfänglichkeit des Menschen gegenwärtig nicht völlig ausgeschlossen werden. 
 
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt muss aufgrund der Feststellungen in den bereits genannten Nachbarkrei-
sen mit weiteren Ausbrüchen gerechnet werden. Aufgrund der hochinfektiösen Viruserkrankung und der 
bereits amtlich festgestellten Ausbrüche im In- und Ausland kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 
Erreger der Aviären Influenza bereits in andere Bestände verschleppt bzw. aus anderen Beständen einge-
schleppt wurde. Es muss auch von einer Übertragungsmöglichkeit durch die Wildvogelpopulation ausge-
gangen werden.  
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Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz kann als Zeitpunkt der 
Bekanntgabe und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntma-
chung folgt, festgelegt werden.  
 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung: 
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung wurde die sofortige Vollziehung der 
Maßnahme angeordnet. Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hätte in diesem Fall keine aufschie-
bende Wirkung. Ein besonderes öffentliches Interesse ist hier gegeben, weil durch die Ausbreitung der 
Aviären Influenza unter anderem die Gefahr von gesundheitlichen wie auch von wirtschaftlichen Folgen 
erheblich wäre und deshalb sofort zu unterbinden war.  
 
Der Schutz hoher Rechtsgüter erfordert ein Zurückstehen der Individualinteressen etwaiger Geflügelhalter 
am Eintritt der aufschiebenden Wirkung infolge eines eingelegten Rechtsbehelfs. Das öffentliche Interesse 
an umgehenden Bekämpfungsmaßnahmen zum Schutz gegen eine Weiterverbreitung der Seuche über-
wiegt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht Braunschweig erhoben werden. 
Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerich-
tes eingelegt werden. Die Anschrift lautet: Verwaltungsgericht Braunschweig, Wilhelmstr. 55, 38100 
Braunschweig. 
Die Klage kann auch mit qualifizierter elektronischer Signatur durch Zuleitung über das Elektronische Ge-
richts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts erhoben werden. 
 
Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht Braunschweig die aufschiebende Wirkung gemäß § 80 
Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung ganz oder teilweise wiederherstellen. 
 
 
Dennis Weilmann 
Oberbürgermeister 
 
 
 
Hinweise: 
Gemäß § 13 Abs. 3 der Geflügelpest-Verordnung kann ich in Einzelfällen Ausnahmen von der Aufstal-
lungsanordnung genehmigen. 
 
 
Hinweise zu Ordnungswidrigkeiten: 
Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 des Tiergesundheitsgesetzes handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt.  
Ordnungswidrigkeiten können mit einem der Schwere der Zuwiderhandlung angemessenen Bußgeld bis 
zu 30.000,00 Euro geahndet werden. 
 
Weitere Hinweise: 
Nähere Informationen sind bei meinem Veterinäramt Wolfsburg unter der Telefon-Nummer 05361-28-
2141 zu erhalten. 
Diese Allgemeinverfügung finden Sie unter www.wolfsburg.de 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
- Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) 
- Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte 
im Bereich der Tiergesundheit (Verordnung (EU) Nr. 2016/429) 
- Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) 
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- Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
 
in der jeweils geltenden Fassung. 

 


